
Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichtshofs 
(Österreich) eingereicht am 8. Oktober 2013 — Georg 
Felber gegen Bundesministerin für Unterricht, Kunst und 

Kultur 

(Rechtssache C-529/13) 

(2014/C 15/03) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Beschwerdeführer: Georg Felber 

Belangte Behörde: Bundesministerin für Unterricht, Kunst und 
Kultur 

Vorlagefragen 

1. Stellt es — vorerst unbeschadet des Art. 52 Abs. 1 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgen
den: GRC) und des Art. 6 der Richtlinie 2000/78/EG ( 1 ) des 
Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines all
gemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbe
handlung in Beschäftigung und Beruf (im Folgenden: RL) 
— eine (unmittelbare) Ungleichbehandlung auf Grund des 
Alters im Verständnis des Art. 21 Abs. 1 GRC bzw. des Art. 
2 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a RL dar, wenn Zeiten eines 
Studiums an einer mittleren oder höheren Schule als Ruhe
genussvordienstzeiten nur dann angerechnet werden, wenn 
sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres des Beamten ge
legen sind, wobei die genannten Ruhegenussvordienstzeiten 
nicht nur für die Anwartschaft auf eine Pension sondern 
auch für deren Höhe bedeutsam sind und die genannte 
Pension (Gesamtpension) nach innerstaatlichem Recht als 
Fortzahlung eines Entgelts im Rahmen eines auch nach 
Übertritt des Beamten in den Ruhestand weiter bestehenden 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses angesehen wird? 

2. Bejahendenfalls, kann sich ein Beamter — bei Fehlen einer 
Rechtfertigung im Verständnis des Art. 52 Abs. 1 GRC bzw. 
des Art. 6 RL (siehe dazu die folgende Frage 3.) — auf eine 
unmittelbare Anwendbarkeit des Art. 21 GRC bzw. des Art. 
2 RL in einem Verfahren über einen Antrag auf Anrechnung 
von Ruhegenussvordienstzeiten auch dann berufen, wenn er 
sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Ruhestand befindet, 
zumal ihm nach innerstaatlichem Recht — bei unveränder
ter Rechtslage im Zeitpunkt seiner Ruhestandsversetzung — 
in einem Ruhegenussbemessungsverfahren oder bei neuerli
cher Antragstellung auf Anrechnung dieser Zeiten die 
Rechtskraft der Abweisung eines solchen Antrages entgegen 
gehalten werden könnte? 

3. Bejahendenfalls, ist die in Rede stehende Ungleichbehand
lung im Verständnis des Art. 52 Abs. 1 GRC bzw. des 
Art. 6 Abs. 1 bzw. 2 RL 

a) gerechtfertigt, um auch Personen, deren Geburtsdatum 
nach dem Datum des Schulbeginns im Jahr des Schul
eintritts liegt, bzw. Personen, die eine Schulform mit ver
längerter Oberstufe besuchen und aus diesem Grund zur 
Vollendung ihrer Studien die Schule über das 18. Lebens
jahr hinaus besuchen müssen, gleiche Bedingungen ein
zuräumen wie jenen Personen, die die mittlere oder hö
here Schule schon vor Abschluss ihres 18. Lebensjahres 
vollenden, auch wenn sich die Anrechenbarkeit von Zei
ten eines Schulbesuches nach Vollendung des 18. Le
bensjahres nicht auf die genannten Fälle beschränkt; 

b) gerechtfertigt, um Zeiten, in denen in einer Durch
schnittsbetrachtung kein Erwerbsleben stattfindet und 
dementsprechend keine Beiträge geleistet werden, von 
der Anwartschaft auszuschließen; besteht eine solche 
Rechtfertigung ungeachtet des Umstandes, dass auch 
für Zeiten des Besuches mittlerer oder höherer Schulen 
nach dem 18. Lebensjahr zunächst keine Beiträge zu 
leisten sind und im Falle der späteren Anrechnung der
artiger Schulzeiten ohnedies ein besonderer Pensionsbei
trag zu leisten ist; 

c) gerechtfertigt, weil der Ausschluss der Anrechnung von 
Ruhegenussvordienstzeiten vor dem 18. Lebensjahr der 
Festlegung einer „Altersgrenze für die Mitgliedschaft in 
einem betrieblichen System der sozialen Sicherheit“ im 
Verständnis des Art. 6 Abs. 2 RL gleichzuhalten ist? 

( 1 ) Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Fest
legung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf; ABl. L 303, S. 16. 

Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichtshofs 
(Österreich) eingereicht am 8. Oktober 2013 — Leopold 

Schmitzer gegen Bundesministerin für Inneres 

(Rechtssache C-530/13) 

(2014/C 15/04) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgerichtshof
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Parteien des Ausgangsverfahrens 

Beschwerdeführer: Leopold Schmitzer 

Belangte Behörde: Bundesministerin für Inneres 

Vorlagefragen 

1. Stellt es — vorerst unbeschadet des Art. 52 Abs. 1 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgen
den: GRC) und Art. 6 der Richtlinie 2000/78/EG ( 1 ) des 
Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines all
gemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbe
handlung in Beschäftigung und Beruf (im Folgenden: RL) ‒ 
eine (unmittelbare) Ungleichbehandlung auf Grund des Al
ters im Verständnis des Art. 21 GRC bzw. des Art. 2 Abs. 1 
und Abs. 2 lit. a) RL dar, wenn aus Anlass der Einführung 
eines diskriminierungsfreien Systems der Gehaltsvorrückung 
für Neubeamte ein nach der Altrechtslage (durch Ausschluss 
der Anrechenbarkeit von vor der Vollendung des 18. Le
bensjahres gelegenen Zeiten für die Vorrückung) diskrimi
nierter Altbeamter zwar durch Antragstellung in das neue 
System optieren und hiedurch einen diskriminierungsfrei er
rechneten Vorrückungsstichtag erlangen kann, die Bewil
ligung eines solchen Antrages aber nach innerstaatlichem 
Recht bewirkt, dass sich auf Grund der im Neusystem vor
gesehenen langsameren Vorrückung seine besoldungsrecht
liche Stellung (und damit letztlich das ihm gebührende Ge
halt) trotz Verbesserung des Vorrückungsstichtages nicht in 
dem Ausmaß verbessert, dass er die gleiche besoldungsrecht
liche Stellung erlangt wie ein nach der Altrechtslage in dis
kriminierender Weise begünstigter Altbeamter (der ver
gleichbare Zeiten zwar nicht vor, wohl aber nach dem 18. 
Lebensjahr aufzuweisen hat, welche ihm nach der Altrechts
lage bereits angerechnet wurden), welcher sich nicht ver
anlasst sieht in das Neusystem zu optieren? 

2. Bejahendenfalls, kann sich ein Beamter ‒ bei Fehlen einer 
Rechtfertigung im Verständnis des Art. 52 Abs. 1 GRC bzw. 
des Art. 6 RL (siehe dazu insbesondere die folgende Frage 
3.) ‒ auf eine unmittelbare Anwendbarkeit des Art. 21 GRC 
bzw. des Art. 2 RL in einem Verfahren zur Feststellung der 
besoldungsrechtlichen Stellung auch dann berufen, wenn er 
zuvor schon durch entsprechende Antragstellung eine 
Verbesserung des Vorrückungsstichtages im Neusystem 
erlangt hat? 

3. Bei Bejahung der Frage 1./, ist eine anlässlich der Einführung 
eines diskriminierungsfreien Systems für Neubeamte weiter
hin aufrechterhaltene Unterscheidung bezüglich ihrer besol
dungsrechtlichen Stellung zwischen nicht optierenden be
günstigten Altbeamten einerseits und trotz Option weiterhin 
benachteiligten Altbeamten andererseits im Verständnis des 
Art. 52 Abs. 1 GRC bzw. des Art. 6 RL als Übergangs
phänomen aus den Gründen der Verwaltungsökonomie 
und der Besitzstandwahrung bzw. des Vertrauensschutzes 
gerechtfertigt, auch wenn 

a) der innerstaatliche Gesetzgeber bei der Regelung des Vor
rückungssystems nicht an die Zustimmung von Tarifver

tragspartnern gebunden ist und sich lediglich innerhalb 
der grundrechtlichen Grenzen des Vertrauensschutzes be
wegen muss, welcher eine vollständige Besitzstandwah
rung im Sinne der gänzlichen Beibehaltung des Altsys
tems für nicht optierende begünstigte Altbeamte nicht 
erfordert; 

b) es dem innerstaatlichen Gesetzgeber in diesem Zusam
menhang auch freigestanden wäre, die Gleichheit unter 
den Altbeamten durch Anrechnung von Zeiten auch vor 
dem 18. Lebensjahr unter Beibehaltung der alten Vor
rückungsregeln für bisher diskriminierte Altbeamte her
zustellen; 

c) der damit verbundene Verwaltungsaufwand auf Grund 
der zu erwartenden großen Zahl der Anträge zwar be
trächtlich wäre, aber von seinen Kosten her die Gesamt
höhe der den benachteiligten Beamten im Vergleich mit 
den begünstigten Beamten entgangenen und in Zukunft 
entgehenden Bezüge nicht annähernd erreicht; 

d) die Übergangsperiode des Fortbestandes der Ungleichbe
handlung zwischen Altbeamten viele Jahrzehnte dauern 
und auch für sehr lange Zeit (infolge des grundsätzlichen 
„Aufnahmestopps“ für Neubeamte im öffentlich-recht
lichen Dienstverhältnis) die weit überwiegende Mehrheit 
aller Beamten betreffen wird; 

e) eine rückwirkende Einführung des Systems erfolgte, wel
che zu Lasten des Beamten in die unter Berücksichtigung 
des Anwendungsvorrangs des Unionsrechtes jedenfalls 
zwischen 1. Jänner 2004 und 30. August 2010 zu voll
ziehende für den Beamten günstigere Rechtslage, deren 
Anwendung der Beamte auf seinen Fall auch schon vor 
Herausgabe der Novelle beantragt hatte, eingriff? 

Für den Fall der Verneinung der Fragen 1./oder 2./, oder der 
Bejahung der Frage 3./: 

4. a) Stellt eine gesetzliche Regelung, die für Beschäftigungs
zeiten am Beginn der Karriere einen längeren Vor
rückungszeitraum vorsieht und die Vorrückung in die 
nächste Gehaltsstufe daher erschwert, eine mittelbare Un
gleichbehandlung aus Gründen des Alters dar? 

b) Bejahendenfalls, ist sie mit Rücksicht auf die geringe Be
rufserfahrung am Beginn der Karriere angemessen und 
erforderlich? 

Für den Fall der Bejahung der Frage 3./: 

5. a) Stellt eine gesetzliche Regelung, die „sonstige Zeiten“, 
auch wenn sie weder der schulischen Ausbildung noch 
der Sammlung von Berufserfahrung dienten, bis zu 3 
Jahren zur Gänze und bis zu weiteren 3 Jahren zur Hälfte 
anrechnet, eine Diskriminierung nach dem Alter dar?
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b) Bejahendenfalls, ist sie gerechtfertigt, um eine Verschlech
terung der besoldungsrechtlichen Stellung für jene Be
amte (offenbar gemeint: auch für Neubeamte), die nicht 
über entsprechende anrechenbare Zeiten vor dem voll
endeten 18. Lebensjahr verfügen, zu vermeiden, obwohl 
sich die Anrechenbarkeit auch auf sonstige Zeiten nach 
dem vollendeten 18. Lebensjahr bezieht? 

6. Bei Bejahung der Fragen 4./a./und Verneinung von 4./b./und 
gleichzeitiger Bejahung der Frage 3./oder bei Bejahung der 
Frage 5./a./und Verneinung von 5./b./: 

Haben die dann vorliegenden diskriminierenden Merkmale 
der Neuregelung zur Folge, dass die Ungleichbehandlung in 
Bezug auf Altbeamte als Übergangsphänomen nicht mehr 
gerechtfertigt ist? 

( 1 ) Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Fest
legung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf; ABl. L 303, S. 16. 

Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichtshofs 
(Österreich) eingereicht am 8. Oktober 2013 — Kornhuber 

u.a. 

(Rechtssache C-531/13) 

(2014/C 15/05) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Beschwerdeführer: Marktgemeinde Straßwalchen, Heinrich Korn
huber, Helga Kornhuber, Karoline Pöckl, Heinz Kornhuber, Ma
rianne Kornhuber, Wolfgang Kornhuber, Andrea Kornhuber, 
Alois Herzog, Elfriede Herzog, Katrin Herzog, Stefan Asen, Hel
mut Zopf, Ingrid Zopf, Silvia Zopf, Daniel Zopf, Maria Zopf, 
Anton Zopf sen., Paula Loibichler, Theresa Baumann, Josep 
Schindlauer, Christine Schindlauer, Barbara Schindlauer, Bern
hard Schindlauer, Alois Mayrhofer, Daniel Mayrhofer, Georg 
Rindberger, Maria Rindlberger, Georg Rindlberger sen., Max 
Herzog, Romana Herzog, Michael Herzog, Markus Herzog, Ma
rianne Herzog, Max Herzog sen., Helmut Lettner, Maria Lettner, 
Anita Lettner, Alois Lettner sen., Christian Lettner, Sandra Lett
ner, Anton Nagelseder, Amalie Nagelseder, Josef Nagelseder, 
Gabriele Schachinger, Thomas Schachinger, Andreas Schinagl, 
Michaela Schinagl, Lukas Schinagl, Michael Schinagl, Maria Schi
nagl, Josef Schinagl, Johannn Mayr, Christine Mayr, Martin 
Mayr, Christian Mayr, Johann Mayr sen., Gerhard Herzog, Anton 
Mayrhofer, Siegfried Zieher 

Belangte Behörde: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend 

Mitbeteiligte Partei: Rohöl-Aufsuchungs AG 

Vorlagefragen 

1. Handelt es sich bei einer zeitlich und mengenmäßig be
grenzten Testförderung von Erdgas, die im Rahmen einer 
Aufschlussbohrung zur Erforschung der Wirtschaftlichkeit 
einer dauerhaften Gewinnung von Erdgas durchgeführt wird, 
um eine „Gewinnung von … Erdgas zu gewerblichen Zwe
cken“ nach Anhang I Nr. 14 der Richtlinie 85/337/EWG des 
Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeits
prüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projek
ten ( 1 ), in der Fassung der Richtlinie 2009/31/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates (Richtlinie 85/337) ( 2 )? 

Für den Fall, dass die erste Vorlagefrage bejaht wird, werden 
folgende weitere Fragen gestellt: 

2. Steht Anhang I Nr. 14 der Richtlinie 85/337 einer Regelung 
des nationalen Rechts entgegen, welche bei der Gewinnung 
von Erdgas die in Anhang I Nr. 14 der Richtlinie 85/337 
genannten Schwellenwerte nicht an die Gewinnung an sich, 
sondern an die „Förderung pro Sonde“ knüpft? 

3. Ist die Richtlinie 85/337 dahin auszulegen, dass die Behörde 
in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens, in der die 
Genehmigung einer Testförderung von Erdgas im Rahmen 
einer Aufschlussbohrung beantragt wird, zur Feststellung, ob 
eine Verpflichtung zur Umweltverträglichkeitsprüfung be
steht, nur alle gleichartigen Projekte, konkret alle im Ge
meindegebiet aufgeschlossenen Bohrungen, auf ihre kumu
lative Wirkung zu prüfen hat? 

( 1 ) ABl. L 175, S. 40. 
( 2 ) ABl. L 140, S. 114. 

Vorabentscheidungsersuchen des Fővárosi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróság (Ungarn), eingereicht am 9. Oktober 
2013 — Sofia Zoo/Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

(Rechtssache C-532/13) 

(2014/C 15/06) 

Verfahrenssprache: Ungarisch 

Vorlegendes Gericht 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
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